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1. Bekanntmachung der Bezirksregierung Münster – Flurbereinigungsbehörde -: 
Aufforderung zur Anmeldung unbekannter Rechte im Flurbereinigungs-
verfahren Berkelaue III 
 

 

Bezirksregierung Münster 48653 Coesfeld, 05.02.2025. 

- Flurbereinigungsbehörde - Leisweg 12 

 Tel. 0251/411-0 
 
Flurbereinigung Berkelaue III 
Az. 4 13 03 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
Aufforderung zur Anmeldung unbekannter Rechte 

 
Mit Beschluss vom 15.05.2014 wurde das Flurbereinigungsverfahren Berkelaue III 
angeordnet und das Flurbereinigungsgebiet festgestellt. Dieser Beschluss wurde mit der 
Aufforderung zur Anmeldung unbekannter Rechte nach § 14 Flurbereinigungsgesetz 
(FlurbG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. 03. 1976 (BGBl. I S. 546) in der 
derzeit gültigen Fassung, öffentlich bekannt gemacht.  
 
Mit dem 217. Änderungsbeschluss vom 02.07.2024, dem 218. Änderungsbeschluss vom 
20.08.2024, dem 219. Änderungsbeschluss vom 25.09.2024, dem 220. Änderungsbeschluss 
vom 25.10.2024 und dem 221. Änderungsbeschluss vom 16.12.2024 wurden die 
Grundstücke 
 
Gemeinde Ahaus, Gemarkung Alstätte 
  

Flur 18  Flurstücke 111 
 
Gemeinde Ahaus, Gemarkung Wessum 
  

Flur 40  Flurstücke 32 
Flur 56  Flurstücke 78 
Flur 57  Flurstücke 34 
 
Gemeinde Billerbeck, Gemarkung Billerbeck-Kspl. 
  

Flur 11  Flurstücke 87 
Flur 25  Flurstücke 417, 420, 423 
Flur 45  Flurstücke 24 
Flur 49  Flurstücke 24 
Flur 50  Flurstücke 26, 30, 141, 148 
Flur 51  Flurstücke 130 
 
Gemeinde Bocholt, Gemarkung Hemden 
  

Flur 5  Flurstücke 2 
Flur 17  Flurstücke 123 
Flur 18  Flurstücke 163 
 
Gemeinde Coesfeld, Gemarkung Coesfeld-Kspl. 
  

Flur 22  Flurstücke 26, 199, 200, 201, 202, 214 
Flur 62  Flurstücke 195 
 
 
Gemeinde Gronau (Westf.), Gemarkung Epe 
  

Flur 1  Flurstücke 4 
Flur 10  Flurstücke 30, 112 
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Gemeinde Lüdinghausen, Gemarkung Lüdinghausen-Kspl. 
  

Flur 77  Flurstücke 32 
Flur 78  Flurstücke 9 
Flur 79  Flurstücke 97 
Flur 80  Flurstücke 114 
 
Gemeinde Lüdinghausen, Gemarkung Lüdinghausen-Stadt 
  

Flur 26  Flurstücke 154 
 
Gemeinde Lüdinghausen, Gemarkung Seppenrade  

 
Flur 42  Flurstücke 213 
 
Gemeinde Nordkirchen, Gemarkung Südkirchen 
  

Flur 1  Flurstücke 97, 127 
 
Gemeinde Schöppingen, Gemarkung Schöppingen-Kspl. 
  

Flur 45  Flurstücke 34 
Flur 62  Flurstücke 185 
Flur 82  Flurstücke 28 
 
Gemeinde Senden, Gemarkung Senden 
  

Flur 32  Flurstücke 76, 81, 153 
Flur 38  Flurstücke 4, 119 
Flur 58  Flurstücke 196, 201 
 
Gemeinde Tecklenburg, Gemarkung Brochterbeck 
  

Flur 10  Flurstücke 103 
Flur 11  Flurstücke 28, 29, 31, 34, 159 
 
Gemeinde Velen, Gemarkung Ramsdorf 
  

Flur 14  Flurstücke 225, 237, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 
   391, 406, 940 
Flur 15  Flurstücke 14, 15 
 
zum Flurbereinigungsverfahren Berkelaue III zugezogen und die Flurbereinigung für diese 
Grundstücke angeordnet (§ 8 FlurbG). 
 
Eine öffentliche Bekanntmachung der vorgenannten Änderungsbeschlüsse ist bisher nicht 
erfolgt. Die erforderliche Aufforderung zur Anmeldung unbekannter Rechte für die mit den 
Änderungsbeschlüssen zugezogenen Grundstücke wird hiermit nachgeholt. 
 
Gemäß § 14 Abs. 1 FlurbG werden die Beteiligten aufgefordert, Rechte an den oben 
genannten Grundstücken, die aus dem Grundbuch nicht ersichtlich sind, aber zur Beteiligung 
an dem Flurbereinigungsverfahren berechtigen, innerhalb einer Frist von drei Monaten nach 
erfolgter öffentlichen Bekanntmachung dieser Aufforderung bei der  
 

Bezirksregierung Münster, Dezernat 33, 48128 Münster 
 
oder zur Niederschrift bei der  
 

Bezirksregierung Münster, Dezernat 33, Leisweg 12, 48653 Coesfeld 
 
anzumelden. 
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Zu diesen Rechten gehören z.B. nicht eingetragene dingliche Rechte an Grundstücken oder 
Rechte an solchen Rechten sowie persönliche Rechte, die zum Besitz oder zur Nutzung von 
Grundstücken berechtigen oder die Nutzung von Grundstücken beschränken. 
 
Auf Verlangen der Flurbereinigungsbehörde hat der Anmeldende sein Recht innerhalb einer 
von der Flurbereinigungsbehörde zu setzenden Frist nachzuweisen. 
 
Nach fruchtlosem Ablauf der Frist besteht kein Anspruch auf Beteiligung. Werden Rechte 
erst nach Ablauf der bezeichneten Frist angemeldet oder nachgewiesen, so kann die 
Flurbereinigungsbehörde die bisherigen Verhandlungen und Festsetzungen gemäß § 14 
Abs. 2 FlurbG gelten lassen. 
 
Der Inhaber eines der bezeichneten Rechte muss nach § 14 Abs. 3 FlurbG die Wirkung 
eines vor der Anmeldung eingetretenen Fristablaufes ebenso gegen sich gelten lassen, wie 
der Beteiligte demgegenüber die Frist durch Bekanntgabe des Verwaltungsaktes zuerst in 
Lauf gesetzt worden ist. 
 
Im Auftrag 
 
      (LS ) 
 
Gez. Dagmar Bix 
 
 
Hinweis zum Datenschutz: 

Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch die Bezirksregierung Münster erfolgt auf der Grundlage der 
gesetzlichen Bestimmungen. Informationen zum Datenschutz erhalten Sie hier: 

Dez. 33: https://www.brms.nrw.de/de/datenschutz/33/index.html 

 

  

https://www.brms.nrw.de/de/datenschutz/33/index.html
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2. Bekanntmachung der Auskünfte nach § 7 Korruptionsbekämpfungsgesetz 
 
Hiermit werden die Auskünfte der Ratsmitglieder und sachkundigen Bürger:innen der 
Stadt Velen nach § 7 des Gesetzes zur Verbesserung der Korruptionsbekämpfung 
NRW (Korruptionsbekämpfungsgesetz – KorruptionsbG) vom 16.12.2004 öffentlich 
bekannt gemacht. 
 
Die Unterlagen können während der Dienststunden der Stadtverwaltung 
 

 montags und dienstags     8.30 bis 12.30 Uhr und 14.30 bis 16.00 Uhr 

 mittwochs und freitags     8.30 bis 12.30 Uhr 

 donnerstags       8.30 bis 12.30 Uhr und 14.30 bis 18.00 Uhr 

 

im Rathaus Velen, Ramsdorfer Straße 19, 46342 Velen, eingesehen werden. 

 
Velen, 4. März 2025 
 
STADT VELEN 
 
 
Dagmar Jeske 
Bürgermeisterin 
 
 
 
 
 
 
 

3. Hinweis auf die Veröffentlichung der Satzungsänderung des niederländisch-
deutschen Zweckverbandes EUREGIO durch die Bezirksregierung Münster  
 
Die im Rahmen der Verbandsversammlung am 24.01.2025 erfolgte 
Satzungsänderung des niederländisch-deutschen Zweckverbandes EUREGIO ist 
durch die Bezirksregierung Münster im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Münster 
Nr. 8 vom 21.02.2025 auf den Seiten 65-66 veröffentlicht worden.  
 
Dieser Hinweis erfolgt unter Bezugnahme auf die §§ 20 Abs. 4 Satz 1, 11 Abs. 1 Satz 
2 GkG NRW (Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit Nordrhein-Westfalen). 
 
Velen, 18. März 2025 
 
 
Dr. Thomas Brüggemann 
Erster Beigeordneter 
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4. Bekanntmachung der Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen für 
die Wahl des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin und der Vertretung der Stadt 
Velen am 14.09.2025 sowie einer ggf. erforderlichen Stichwahl am 28.09.2025 
 
 
 

Bekanntmachung 
 

Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen für die  
Wahl des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin und der Vertretung der Stadt 

Velen 
am 14. September 2025 

sowie einer ggf. erforderlichen Stichwahl  
am 28. September 2025 

 
Der Wahlausschuss der Stadt Velen hat in seiner Sitzung vom 13.11.2024 die 
Einteilung des Wahlgebiets in 13 Wahlbezirke beschlossen. Die öffentliche 
Bekanntmachung der Einteilung der Wahlbezirke ist am 06.12.2024 im Amtsblatt der 
Stadt Velen (16/2024) erfolgt. 
 
Gemäß § 24 der Kommunalwahlordnung – KWahlO – vom 31. August 1993 (GV. 
NRW. S. 592, 967), zuletzt geändert durch Verordnung vom 2. Dezember 2024 (GV. 
NRW. S. 942) – SGV. NRW. 1112 – fordere ich zur Einreichung von 
Wahlvorschlägen auf. 
 
Für die Wahlvorschläge sind amtliche Vordrucke zu verwenden, die vom Wahlleiter 
der Stadt Velen in Papierform oder als Formularpaket auf elektronischem Wege 
kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Sie können beim Wahlamt der Stadt Velen, 
Rathaus Ramsdorf, Zimmer 9, Burgplatz 6, 46342 Velen, während der Dienststunden  
 

montags und dienstags 08.30 – 12.30 Uhr und 14.00 Uhr – 16.00 Uhr 
 mittwochs bis freitags nach Vereinbarung 
 
abgeholt oder per E-Mail an wahlamt@velen.de angefordert werden. 
Das Wahlamt steht für weitere Auskünfte gerne zur Verfügung und ist telefonisch 
unter der Rufnummer (02863) 926 304 erreichbar. 
 
Auf die Bestimmungen der §§ 15 bis 17 sowie der §§ 46 b und 46 d Abs. 1 bis 5 des 
Kommunalwahlgesetzes – KWahlG – in der Fassung der Bekanntmachung vom 
30. Juni 1998 (GV. NRW. S. 454, ber. S. 509 und 1999 S. 70), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juli 2024 (GV. NRW. S. 444), – SGV. NRW. 1112 – und 
der §§ 25 und 26 sowie der §§ 75 a und 75 b KWahlO weise ich hin. 
 
Insbesondere bitte ich zu beachten: 
 
1. Allgemeines 
 
1.1 Wahlvorschläge können von politischen Parteien im Sinne des Artikels 21 des 

Grundgesetzes (Parteien), von Gruppen von Wahlberechtigten (Wählergruppen) 
und von einzelnen Wahlberechtigten (Einzelbewerbern/Einzelbewerberinnen), von 
diesen allerdings keine Reserveliste, eingereicht werden. 

 
1.2 Als Bewerber/Bewerberin einer Partei oder einer Wählergruppe kann in einem 

Wahlvorschlag nur benannt werden, wer in einer Mitglieder- oder 

mailto:wahlamt@velen.de
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Vertreterversammlung im Wahlgebiet hierzu gewählt worden ist. Kommt eine 
derartige Versammlung nicht zustande, so kann die Partei oder Wählergruppe ihre 
Bewerber/Bewerberinnen in einer Versammlung von Wahlberechtigten aufstellen 
lassen. 

 
Staatsangehörige der anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
(Unionsbürger/Unionsbürgerinnen), die in Deutschland bzw. im Wahlgebiet 
wohnen, sind unter den gleichen Voraussetzungen wie Deutsche wählbar.  

 
Die Bewerber/Bewerberinnen und die Vertreter/Vertreterinnen für die 
Vertreterversammlungen sind in geheimer Wahl zu wählen. Entsprechendes gilt 
für die Festlegung der Reihenfolge der Bewerber/Bewerberinnen auf der 
Reserveliste und für die Bestimmung eines Bewerbers/einer Bewerberin als 
Ersatzbewerber/Ersatzbewerberin für einen anderen Bewerber/eine andere 
Bewerberin. Stimmberechtigt ist nur, wer am Tage des Zusammentritts der 
Versammlung im Wahlgebiet wahlberechtigt ist.  

 
Als Vertreter/Vertreterin für eine Vertreterversammlung kann nur gewählt werden, 
wer am Tage des Zusammentritts der zur Wahl der Vertreter/Vertreterinnen 
einberufenen Versammlung im Wahlgebiet wahlberechtigt ist. 

 
Die Vertreter/Vertreterinnen für die Vertreterversammlung und die 
Bewerber/Bewerberinnen sind frühestens ab dem 01. August 2024, die 
Bewerber/Bewerberinnen für die Wahlbezirke frühestens nach der öffentlichen 
Bekanntgabe der Einteilung des Wahlgebietes in Wahlbezirke, zu wählen.  

 
Die in der Satzung der Partei oder Wählergruppe hierfür vorgesehene Stelle kann 
gegen den Beschluss einer Mitglieder- oder Vertreterversammlung Einspruch 
erheben. Auf einen solchen Einspruch ist die Abstimmung zu wiederholen. Ihr 
Ergebnis ist endgültig. 

 
Das Nähere über die Wahl der Vertreter/Vertreterinnen für die 
Vertreterversammlung, über die Einberufung und Beschlussfähigkeit der 
Mitglieder- oder Vertreterversammlung sowie über das Verfahren für die Wahl des 
Bewerbers/der Bewerberin regeln die Parteien und Wählergruppen durch ihre 
Satzungen.  

 
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl der Bewerber/der 
Bewerberinnen mit Angaben über Ort und Zeit der Versammlung, Form der 
Einladung, Zahl der erschienenen Mitglieder, Vertreter/Vertreterinnen oder 
Wahlberechtigten und Ergebnis der Abstimmung ist mit dem Wahlvorschlag 
einzureichen.  
 
Hierbei haben der Leiter/die Leiterin der Versammlung und zwei von dieser 
bestimmte Teilnehmer/Teilnehmerinnen gegenüber dem Wahlleiter/der 
Wahlleiterin an Eides statt zu versichern, dass die Wahl des Bewerbers/der 
Bewerberin für das Amt des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin und der 
Bewerber/Bewerberinnen für die Vertretung in geheimer Abstimmung erfolgt ist. 
Hinsichtlich der Reservelisten hat sich die Versicherung an Eides statt auch darauf 
zu erstrecken, dass die Festlegung der Reihenfolge der Bewerber/Bewerberinnen 
und die Bestimmung der Ersatzbewerber/Ersatzbewerberinnen in geheimer 
Abstimmung erfolgt sind. 
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Die Beibringung einer Ausfertigung der Niederschrift und der Versicherung 
an Eides statt bis zum Ablauf der Einreichungsfrist ist Voraussetzung für das 
Vorliegen eines gültigen Wahlvorschlags. 

 
1.3 Ist die Partei oder Wählergruppe in der im Zeitpunkt der Wahlausschreibung 

laufenden Wahlperiode nicht ununterbrochen in der zu wählenden Vertretung der 
zuständigen Stadt/Gemeinde, im Landtag oder aufgrund eines Wahlvorschlags aus 
dem Land im Bundestag vertreten, so kann sie einen Wahlvorschlag nur 
einreichen, wenn sie nachweist, dass sie einen nach demokratischen Grundsätzen 
gewählten Vorstand, eine schriftliche Satzung und ein Programm hat; dies gilt nicht 
für auf Landesebene organisierte Parteien, die die Unterlagen gemäß § 6 Abs. 3 
Satz 1 Nr. 1 und 2, Abs. 4 des Parteiengesetzes bis zum Tage der 
Wahlausschreibung ordnungsgemäß beim Bundeswahlleiter eingereicht haben. 

 
Welche Parteien, die auf Landesebene organisiert sind, gemäß § 15 Abs. 2 Satz 2 
KWahlG dem Bundeswahlleiter die Unterlagen eingereicht haben und wo und bis 
zu welchem Zeitpunkt Anträge auf Bestätigung der ordnungsgemäßen Einreichung 
von Satzung und Programm von Parteien und Wählergruppen eingereicht werden 
können, hat das Ministerium des Innern am 18. Februar 2025 öffentlich bekannt 
gemacht (MBl. NRW. S. 361). 

 
2. Wahlvorschläge für das Amt des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin 
 
2.1 Wahlvorschläge für das Amt des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin können auch 

von Parteien und Wählergruppen gemeinsam eingereicht werden. In diesem Fall 
ist der Bewerber/die Bewerberin entweder in einer gemeinsamen Versammlung 
oder in getrennten Versammlungen der beteiligten Wahlvorschlagsträger zu 
wählen. Die Träger des gemeinsamen Wahlvorschlags dürfen keinen anderen als 
den gemeinsamen Bewerber wählen und zur Wahl vorschlagen. 

 
Der Wahlvorschlag für das Amt des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin soll nach 
dem Muster der Anlage 11d zur KWahlO eingereicht werden. Er muss enthalten: 
– Den Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder Wählergruppe, die 

den Wahlvorschlag einreicht; andere Wahlvorschläge können durch ein 
Kennwort des Wahlvorschlagsträgers gekennzeichnet werden; 

– Familienname, die Vornamen, Beruf, Geburtsdatum, Geburtsort, Anschrift 
(Hauptwohnung), E-Mail-Adresse und Telefon sowie Staatsangehörigkeit des 
Bewerbers/der Bewerberin. 

 
Der Wahlvorschlag soll ferner Namen und Anschriften der Vertrauensperson und 
der stellvertretenden Vertrauensperson enthalten. 

 
2.2 Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe muss von der für das 

Wahlgebiet zuständigen Leitung unterzeichnet sein (§ 15 Abs. 2 Satz 1 KWahlG). 
Gemeinsame Wahlvorschläge müssen von den für das Wahlgebiet zuständigen 
Leitungen aller beteiligten Wahlvorschlagsträger unterzeichnet sein. Bei anderen 
Wahlvorschlägen muss der Unterzeichner/die Unterzeichnerin des Wahlvorschlags 
im Wahlgebiet wahlberechtigt sein. 

 
Wer für das Amt des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin wählbar ist, kann sich 
selbst vorschlagen. 
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2.3 Wahlvorschläge der unter Nr. 1.3 genannten Parteien und Wählergruppen müssen 
außerdem von mindestens 140 Wahlberechtigten der Gemeinde persönlich und 
handschriftlich unterzeichnet sein; dies gilt auch für Wahlvorschläge von 
Einzelbewerbern/Einzelbewerberinnen. Dies gilt nicht, wenn der bisherige 
Bürgermeister als Bewerber vorgeschlagen wird (§ 46 d Abs. 1 Satz 3 KWahlG). 
Die Wahlberechtigung ist nachzuweisen. Die ordnungsgemäße 
Unterzeichnung mit dem Nachweis der Wahlberechtigung bis zum Ablauf der 
Einreichungsfrist ist Voraussetzung für das Vorliegen eines gültigen 
Wahlvorschlags, es sei denn, der Nachweis kann infolge von Umständen, die 
der Wahlvorschlagsträger nicht zu vertreten hat, nicht rechtzeitig erbracht 
werden.  

Unterstützungsunterschriften für gemeinsame Wahlvorschläge sind nur 
beizubringen, wenn alle beteiligten Wahlvorschlagsträger unter die in Nr. 1.3 
genannten Parteien und Wählergruppen fallen. 

 
2.4 Muss ein Wahlvorschlag von mindestens 140 Wahlberechtigten unterzeichnet 

sein, so sind die Unterschriften auf amtlichen Formblättern nach Anlage 14c zur 
KWahlO zu erbringen. Dabei ist folgendes zu beachten: 
– Die Formblätter werden auf Anforderung vom Wahlleiter/von der Wahlleiterin 

kostenfrei geliefert. Bei der Anforderung sind der Name und ggf. die 
Kurzbezeichnung der Partei oder Wählergruppe, die den Wahlvorschlag 
einreichen will, bei Einzelbewerbern/Einzelbewerberinnen das Kennwort, sowie 
Familienname, die Vornamen und Wohnort des/der vorzuschlagenden 
Bewerbers/Bewerberin, sowie die Kontaktdaten, die in die 
Datenschutzhinweise auf der Rückseite der Anlage 14c unter Nr. 3 
aufzunehmen sind, anzugeben. Der Wahlleiter hat diese Angaben auf den 
Formblättern zu vermerken. 

– Die Wahlberechtigten, die einen Wahlvorschlag unterstützen, müssen dies auf 
dem Formblatt persönlich und handschriftlich unterschreiben; die Angaben zum 
Familiennamen, Vornamen, Geburtsdatum und zur Anschrift (Hauptwohnung) 
des Unterzeichners/der Unterzeichnerin sowie der Tag der Unterzeichnung 
sollen vom Unterzeichner/von der Unterzeichnerin persönlich und 
handschriftlich ausgefüllt werden. Es soll eine Mailanschrift und Telefonnummer 
(sofern vorhanden) aufgeführt werden. 

– Für jeden Unterzeichner/jede Unterzeichnerin ist auf dem Formblatt oder 
gesondert eine Bescheinigung seiner Gemeinde nach dem Muster der 
Anlage 15 zur KWahlO beizufügen, dass er/sie im Wahlgebiet wahlberechtigt 
ist. 

– Ein Wahlberechtigter/Eine Wahlberechtigte darf nur einen Wahlvorschlag 
unterzeichnen; hat jemand mehrere Wahlvorschläge unterzeichnet, so ist 
seine/ihre Unterschrift auf allen weiteren Wahlvorschlägen ungültig; die 
gleichzeitige Unterzeichnung eines Wahlvorschlags für einen Wahlbezirk und 
einer Reserveliste bleibt unberührt. 

Die Unterzeichnung des Wahlvorschlags durch den Bewerber/die Bewerberin ist 
zulässig, wenn dieser/diese in der Gemeinde wahlberechtigt ist. 

 
2.5 Dem Wahlvorschlag sind ferner beizufügen: 

– Die Zustimmungserklärung des Bewerbers/der Bewerberin nach dem Muster 
der Anlage 12c zur KWahlO. Dabei hat der Bewerber/die Bewerberin zu 
versichern, dass er/sie für keine andere Wahl zum Bürgermeister/zur 
Bürgermeisterin oder Landrat/Landrätin kandidiert. Die ordnungsgemäße 
Abgabe der Zustimmungserklärung bis zum Ablauf der Einreichungsfrist 
ist Voraussetzung für die Abgabe eines gültigen Wahlvorschlags. 
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– Eine Wählbarkeitsbescheinigung nach dem Muster der Anlage 13b zur 
KWahlO. 

– Bei Wahlvorschlägen von Parteien und Wählergruppen eine Ausfertigung der 
Niederschrift über die Versammlung der Partei oder Wählergruppe zur 
Aufstellung des Bewerbers/der Bewerberin (Anlage 9c zur KWahlO) mit den 
nach § 17 Abs. 8 KWahlG vorgeschriebenen Versicherungen an Eides statt 
(Anlage 10c zur KWahlO). 

 
3. Wahlvorschläge für einen Wahlbezirk 
 
3.1 Der Wahlvorschlag für einen Wahlbezirk soll nach dem Muster der Anlage 11a zur 

KWahlO eingereicht wenden. Er muss enthalten: 
– den Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder Wählergruppe, die 

den Wahlvorschlag einreicht; Wahlvorschläge von 
Einzelbewerbern/Einzelbewerberinnen können durch ein Kennwort 
gekennzeichnet werden; 

– Familienname, die Vornamen, Beruf, Geburtsdatum, Geburtsort, Anschrift 
(Hauptwohnung), E-Mail-Adresse und Telefon sowie Staatsangehörigkeit des 
Bewerbers/der Bewerberin; bei Beamten und Arbeitnehmern nach § 13 Abs. 1 
und 6 KWahlG sind auch der Dienstherr und die Beschäftigungsbehörde oder 
die Gesellschaft, Stiftung oder Anstalt, bei der sie beschäftigt sind, anzugeben. 

Der Wahlvorschlag soll ferner Namen und Anschriften der Vertrauensperson und 
der stellvertretenden Vertrauensperson enthalten. 

 
3.2 Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe muss von der für das 

Wahlgebiet zuständigen Leitung unterzeichnet sein (§ 15 Abs. 2 Satz 1 KWahlG). 
Bei anderen Wahlvorschlägen muss mindestens ein Unterzeichner/eine 
Unterzeichnerin seine/ihre Unterschrift auf dem Wahlvorschlag selbst leisten. 

 
3.3 Wahlvorschläge der unter Nr. 1.3 genannten Parteien und Wählergruppen müssen 

ferner von mindestens 5 Wahlberechtigten des Wahlbezirks, für den der 
Kandidat aufgestellt ist, persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein; dies 
gilt auch für Wahlvorschläge von Einzelbewerbern/Einzelbewerberinnen. Die 
Wahlberechtigung ist nachzuweisen. Die ordnungsgemäße Unterzeichnung 
mit dem Nachweis der Wahlberechtigung des Unterzeichners/der 
Unterzeichnerin bis zum Ablauf der Einreichungsfrist ist Voraussetzung für 
das Vorliegen eines gültigen Wahlvorschlags, es sei denn, der Nachweis 
kann infolge von Umständen, die der Wahlvorschlagsberechtigte nicht zu 
vertreten hat, nicht rechtzeitig erbracht werden. 

 
3.4 Muss ein Wahlvorschlag für einen Wahlbezirk von mindestens 5 

Wahlberechtigten des Wahlbezirks unterzeichnet sein, so sind die 
Unterschriften auf amtlichen Formblättern nach Anlage 14a zur KWahlO zu 
erbringen. 

 
Nr. 2.4 gilt mit der Maßgabe entsprechend, dass der Unterzeichner/die 
Unterzeichnerin im Wahlbezirk wahlberechtigt ist. Die Unterzeichnung des 
Wahlvorschlags durch den Bewerber/die Bewerberin ist zulässig. 
 

3.5 Dem Wahlvorschlag sind ferner beizufügen: 
– Die Zustimmungserklärung des Bewerbers/der Bewerberin nach dem Muster 

der Anlage 12a zur KWahlO. Die ordnungsgemäße Abgabe der 
Zustimmungserklärung bis zum Ablauf der Einreichungsfrist ist 
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Voraussetzung für die Abgabe eines gültigen Wahlvorschlags. 
– Eine Wählbarkeitsbescheinigung nach dem Muster der Anlage 13a zur 

KWahlO. 
– Bei Wahlvorschlägen von Parteien oder Wählergruppen eine Ausfertigung der 

Niederschrift über die Versammlung der Partei oder Wählergruppe zur 
Aufstellung der Bewerber/der Bewerberinnen mit den nach § 17 Abs. 8 KWahlG 
vorgeschriebenen Versicherungen an Eides statt; ihrer Beifügung bedarf es 
nicht, soweit eine Ausfertigung der Niederschrift und der Versicherungen an 
Eides statt einem anderen Wahlvorschlag im Wahlgebiet beigefügt ist (siehe 
auch Nr. 1.2 Abs. 8 bis 10 dieser Bekanntmachung). 

– Sofern sich Beamte oder Arbeitnehmer nach § 13 Abs. 1 oder 6 des KWahlG 
bewerben, eine Bescheinigung über ihr Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis, 
falls der Wahlleiter dies zur Behebung von Zweifeln für erforderlich hält. 
 

4. Wahlvorschläge für die Reserveliste 
 
4.1 Für die Reserveliste können nur Bewerber/Bewerberinnen benannt werden, die 

für eine Partei oder Wählergruppe auftreten. Die Reserveliste muss von der für das 
Wahlgebiet zuständigen Leitung unterzeichnet sein. 

 
4.2 Die Reserveliste soll nach dem Muster der Anlage 11b zur KWahlO eingereicht 

werden. Sie muss enthalten: 
– den Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder Wählergruppe, die 

die Reserveliste einreicht;  
– Familienname, die Vornamen, Beruf, Geburtsdatum, Geburtsort, Anschrift, E-

Mail-Adresse und Telefon sowie Staatsangehörigkeit der 
Bewerber/Bewerberinnen in erkennbarer Reihenfolge; bei Beamten und 
Arbeitnehmern nach § 13 Abs. 1 und 6 KWahlG sind auch der Dienstherr und 
die Beschäftigungsbehörde oder die Gesellschaft, Stiftung oder Anstalt bei der 
sie beschäftigt sind, anzugeben. 

Die Reserveliste soll ferner Namen und Anschriften der Vertrauensperson und der 
stellvertretenden Vertrauensperson enthalten. 
 
Auf der Reserveliste kann vorgesehen werden, dass ein Bewerber/eine 
Bewerberin, unbeschadet der Reihenfolge im Übrigen, 
Ersatzbewerber/Ersatzbewerberin für einen/eine im Wahlbezirk oder für einen/eine 
auf einer Reserveliste aufgestellten/aufgestellte Bewerber/Bewerberin sein soll. 

 
4.3 Soll ein Bewerber/eine Bewerberin auf der Reserveliste 

Ersatzbewerber/Ersatzbewerberin für einen im Wahlbezirk oder für einen/eine auf 
der Reserveliste aufgestellten anderen Bewerber/aufgestellte andere Bewerberin 
sein (§ 16 Abs. 2 KWahlG), so muss die Reserveliste ferner enthalten: 
– den Familiennamen und die Vornamen des/der zu ersetzenden 

Bewerbers/Bewerberin; 
– den Wahlbezirk oder die laufende Nummer der Reserveliste, in dem oder unter 

der der/die zu ersetzende Bewerber/Bewerberin aufgestellt ist. 

 
4.4 Reservelisten der unter Nr. 1.3 genannten Parteien und Wählergruppen müssen 

außerdem von mindestens 11 Wahlberechtigten persönlich und handschriftlich 
unterzeichnet sein. 

 
4.5 Muss die Reserveliste außerdem von mindestens 11 Wahlberechtigten 

unterzeichnet sein, so sind die Unterschriften auf amtlichen Formblättern nach dem 
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Muster der Anlage 14b zur KWahlO zu erbringen; bei Anforderung der Formblätter 
ist der Name und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder Wählergruppe 
anzugeben. Für die Unterzeichnung gilt Nr. 2.4 entsprechend.  
 

4.6 Die Zustimmungserklärung der Bewerber/der Bewerberinnen ist einzeln nach dem 
Muster der Anlage 12b zur KWahlO abzugeben. Einer Bescheinigung der 
Wählbarkeit bedarf es nicht, soweit Bewerber/Bewerberinnen gleichzeitig für einen 
Wahlbezirk aufgestellt sind und die Bescheinigung dem Wahlbezirksvorschlag 
beigefügt ist. 

 
Die Wahlvorschläge für die Wahl des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin und der 
Vertretung der Stadt Velen sind spätestens bis zum   
 

Montag, 07. Juli 2025, 18.00 Uhr (Ausschlussfrist), 
 

beim Wahlleiter der Stadt Velen, Zimmer: 9 einzureichen. 
 
Es wird dringend empfohlen, die Wahlvorschläge frühzeitig vor diesem Termin 
einzureichen, damit etwaige Mängel, die die Gültigkeit der Wahlvorschläge 
berühren, vorher noch behoben werden können. 
 
Auf die Bekanntmachung über die Abgrenzung der Wahlbezirke vom 06.12.2024 wird 
hingewiesen.  
 
 
Velen, 10. März 2025 
 
Stadt Velen 
Der Wahlleiter 
 
 
Dr. Brüggemann 
 


